
B E K A N N T M A C H U N G 
 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wasserlosen 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserlosen hat in der Sitzung am 18.02.2021 gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Wasserlosen beschlossen.  
Der Geltungsbereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes erstreckt sich über die 
Gemarkungen Burghausen, Greßthal, Schwemmelsbach und Rütschenhausen. Im Einzelnen 
sind die folgenden Flächen und Planzeichen betroffen: 
 
Gemarkung Burghausen 
Am südlichen Ortsrand von Burghausen erstreckt sich der Geltungsbereich der 
Änderungsplanung über eine Fläche von ca. 0,40 ha auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 474/2, 
474/3, 474/4 und auf Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 74, 74/1. Ziel der 
Änderungsplanung ist die Erlangung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für ein MD-
Gebiet am südlichen Ortsrand von Burghausen (Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 
Nr. 3 BauGB). Die Änderungsplanung erfolgt im Wege der Berichtigung. 
 
Am nördlichen Ortsrand von Burghausen erstreckt sich der Geltungsbereich der 
Änderungsplanung über eine Fläche von ca. 0,30 ha auf dem Grundstück Fl.-Nr. 156/1 und 
auf eine Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 157. Ziel der Änderungsplanung ist die 
Erlangung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für ein WA-Gebiet am nördlichen 
Ortsrand von Burghausen. Die Änderungsplanung erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 BauGB. 
 
Im Rahmen der Änderungsplanung soll für Burghausen das Planzeichen Brunnen einschl. 
der Gebietsgrenzen der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen entfallen.  
 

 
 
 



Gemarkung Greßthal 
Der Geltungsbereich der Änderungsplanung erstreckt sich über eine Fläche von ca. 0,11 ha 
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 138/1 und auf eine Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 137/2. 
Ziel der Änderungsplanung ist die Erlangung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für ein 
MD-Gebiet (Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB). Die 
Änderungsplanung erfolgt im Wege der Berichtigung. 
 

 
 
 
  



Gemarkung Schwemmelsbach 
Der Geltungsbereich der Änderungsplanung erstreckt sich westlich der Autobahnabfahrt 
Wasserlosen über eine Fläche von ca. 17,50 ha auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 1506, 1509, 
1511, 1512 (nördlich der Staatsstraße St 2433), 1461, 1462, 1463, 1465,1465/1 (südlich der 
Staatsstraße St 2433) und auf Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 1487, 1497, 1503, 1507, 
1508, 1510, 1513, 1514 (nördlich der Staatsstraße St 2433), 1467 (südlich der Staatsstraße 
St 2433). Ziel der Änderungsplanung ist die Erlangung der bauplanungsrechtlichen 
Zulässigkeit für ein G-Gebiet. 
 
Gemarkung Rütschenhausen 
Der Geltungsbereich der Änderungsplanung erstreckt sich östlich der Autobahnabfahrt 
Wasserlosen über eine Fläche von ca. 1,77 ha auf dem Grundstück Fl.-Nr. 809. Ziel der 
Änderungsplanung ist die Erlangung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für ein G-
Gebiet. 
 
Im Rahmen der Änderungsplanung soll für Rütschenhausen das Planzeichen für die 
Verlegung der B 303 einschl. des zugehörigen belasteten Flächenkorridors für Bauverbot 
oder Baubeschränkung entfallen.  
 

 
 
Der Beschluss des Gemeinderates wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Veröffentlicht ist die Bekanntmachung auch im Internet unter www.wasserlosen.de. 
 
 
 
Wasserlosen, den 04.03.2021 
 
 
G ö ß m a n n 
Erster Bürgermeister 


